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MITTHEILUNGEN über TEXTIL-INDUSTRIE.

Die Erkennung und Bestimmung der
textilen Rohstoffe in Garnen und Geweben.

(Aus dem Werke :

„Die textile» Rohmaterialien u. ihre Verarbeitung zu Gespinn-
sten" von Professor Julius Zipser, Bielitz.)

• Im Hauptsächlichen sind die allgemein üblichen
und leicht auszuführenden Methoden und Proben zur
Bestimmung und Erkennung von Gespinnstfasern in
ihrem rohen unverarbeiteten Zustande, dann aber auch
in Garnen und Geweben aufgeführt. Anschliessend
sind die Lösungsmittel bezeichnet und auf das ver-
schiedenartige Verhalten der Gespinnstfasern gegen-
über Bleichmitteln und Farbstoffen hingewiesen.

Das Hauptgewicht ist jedoch nur auf die. Prüf-
und Erkennungsmethoden der wichtigsten Spinn- und
Webmaterialien, nämlich auf die Baumwolle, den Flachs,
die Schafwolle und die Seide, auch Prüfmethoden, welche
keinen grossen Aufwand an Zeit und Mitteln erfordern,
gelegt.

Wenn es sich darum handelt, die Art der zu
untersuchenden Fasern festzustellen, wird es sich

empfehlen, zunächst seine Hilfsmittel in Anwendung
zu bringen, durch welche vorerst eitle sichere Tren-

nung der pflanzlichen und thierischen Rohstoffe (Fasern)
ermöglicht ist. Der Untersuchende kann zu diesem

Zwecke folgende Proben in Anwendung bringen: I. Die

Verbrennungsprobe. II. Die Mandarinprobe. III. Die
Pikrinsäureprobe. IV. Die Schwefelsäureprobe. V. Die

Alkalienprobe.
Die Verbrennungsprobe beruht auf dem

verschiedenartigen Verhalten, welches pflanzliche und
thierische Fasern beim Verbrennen an der Luft zeigen.
Wegen ihrer Einfachheit und leichten Durchführbar-
keit wird diese Prüfmethode jedenfalls zuerst vorzu-
nehmen sein. Pflanzliche Rohstoffe verbrennen
rasch, mit lebhaft leuchtender Flamme (zu Kohlen-
säure und Wasser), hinterlassen nur wenig weisse oder

graue, leicht zerreibbare Asche und verbreiten keinen

irgendwie nennenswerthen unangenehmen Geruch.

Thierische Rohstoffe verbrennen schwer, ohne

helle Flamme (zu Kohlensäure, Wasser und dickstoff-

haltigen Verbindungen) oder schmelzen nur zusammen,
hinterlassen ein Knöpfchen oder eine Perle brauner
oder schwarzer, schwer zerreibliclier Asche und ver-
breiten hierbei den eigenthümlichen unangenehmen
Geruch nach verbrannten Haaren, Federn oder Horn.

1 )ie M a nd a r i np r o b e beruht auf der Thatsache,
dass Salpetersäure thierische Fasern (unter Bildung
von Xnnthoproteinsöure) gelb färbt, während pflanzliche
Fasern (mit Ausnahme der Jute) ungefärbt bleiben.

Auch die Pikrinsäure wirkt auf thierische

Fasern gelbfärbend ein, wogegen pflanzliche Fasern
eine Färbung nicht erfahren.

Wenn man ein Gemenge von pflanzlichen und
thierischen Fasern mit verdünnter Schwefelsäure
tränkt (Schwefelsäureprobe) und hierauf bei
höherer Temperatur (80 bis 100® C.) trocknet, so wird
die pflanzliche Faser, die Cellulose, in leicht zerreib-
bare, morsche, sich nieist braun oder schwarz färbende

Hydrocellulose überführt, während das thierische Haar
keine Veränderungen erfährt, höchstens im Anfühlen
etwas grössere Rauhigkeit zeigt (weil sich die Ober-
hautschüppchen vom eigentlichen Haarschaft etwas ab-

gehoben habeu) und einen leichten Stich ins Gelbe

annimmt.
Kocht man ein Gemisch von pflanzlichen unci

thierischen Fasern in conceutrirter Kali- oder Natron-
lauge (Alkalienprobe), so lösen sich die thierischen
Fasern darinnen zu einer trüben Flüssigkeit auf,
während die pflanzlichen Fasern ungelöst bjeibeu.

Das mikroskopische Aussehen der Baum-
wolle. Die Baumwollfaser erscheint unter dem Mikro-
skop als eine isolirte, schlauchartige, plattgedrückte
Pflanzenzelle, welche wulstartige Ränder hat, kork-
zieherartig gedreht ist, schräg verlaufende oder gittcr-
artig dunkle Zeichnung zeigt (vom eingetrockneten Zell-
inhalt herrührend), eine breitere Basis besitzt und in
eine feine Spitze ausläuft. (Fortsetzung folgt.)

Patentanmeldungen.

Kl. 20. Nr. 10929. — 20 juillet 1895. — Métier à

tisser perfectionné. — John Poyser, Mansfield

(Nottingham, Grande-Bretagne); James Haywood,
Londres (Grande-Bretagne); et Aclaud, Francis-

Edward-Dyke, Londres (Grande-Bretagne). Mail-
dataire: A. Riter, Bâle.

Kl. 20. Nr. 10930.— 12. August 1895.' — Elek-
trische Antrieb-Vorrichtung für Webstühle. —
Brown, Boveri & Oie., Baden (Aargau, Schweiz).

Vertreter: E. Blum & Cie., Zürich.

Vereinsangelegenheiten.

Wir haben die Ehre Ihnen mitzutheilen, class der
Zentralvorstand mit der Lokalsektion Zürich einig
wurde, das „Café Schützengarten" beim Bahnhof Zürich
als Vereinslokal zu bestimmen. Die verschiedenen

Vorstands- und Komniissionssitzungcn, die Versamui-

hingen der Lokalsektion Zürich, sowie die Versamni-

lungen des Zentralvereins sollen in Zukunft in diesem

Lokal stattfinden.
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